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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

es geht um die Zukunft der An-
waltschaft. Unter diesem Motto
stand der 55. Deutsche Anwalts-
tag in Hamburg vor einem Monat.
Ein Bericht finden Sie in diesem
Heft. Die Zukunft der Anwalt-
schaft hat viele Facetten.

Die eine ist sicherlich die finanzi-
elle. Das Kostenrechtsmodernisie-
rungsgesetz wurde nunmehr am
05.05.2004 vom Bundespräsiden-
ten ausgefertigt und am 12.05.
2004 im BGBl. Nr. 21, Seite 718
ff., verkündet. Es enthält eine
Neufassung des GKG, das ZSEG
wird ersetzt durch ein Justiz-
vergütungs- und -entschädi-
gungsgesetz (JVEG Seite 776 ff.)
und schließlich enthält es das
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
RVG (ab Seite 788). Die Kommen-
tarliteratur hierzu überschlägt
sich, der DAV stellt regelmäßig
Vergleichsrechnungen ins Internet
ein (http://www.anwaltverein.de/
gebuehrenrecht/index.html), die
Praxis muß zeigen ob tatsächlich
die allgemein propagierte Gebüh-
rensteigerung mit der Anwen-
dung dieses Gesetzes einhergeht.

Doch auch weitere Veränderun-
gen stehen bevor in berufsrecht-
licher Hinsicht. Die Novellierung
des Rechtsberatungsgesetzes
noch in dieser Legislaturperiode
ist ausweislich des Koalitions-
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vertrages ein Ziel der Regierungs-
koalition. Einen Gesetzesentwurf
der Bundesregierung wird es der-
zeit nicht geben, das BMJ will zu-
nächst die öffentliche Reform-
diskussion abwarten, vieles wird
hier wohl von den Beratungen auf
dem Deutschen Juristentag im
September 2004 abhängen. Im
Vorfeld dessen hat der DAV einen
eigenen Vorschlag zur Neugestal-
tung des Rechtsberatungsgeset-
zes übergeben, im Anwaltsblatt
Mai 2004 (Seite 269 ff.) veröffent-
licht und auf dem Anwaltstag
auch der Öffentlichkeit vorgelegt.
Danach soll die rechtliche Bera-
tung grundsätzlich der Anwalt-
schaft vorbehalten bleiben, um
die Verbraucher vor unqualifizier-
tem Rechtsrat zu schützen. Öff-
nungen sollen nur bei unentgelt-
licher Rechtsberatung z. B. aus
Gefälligkeit und bei unentgeltli-
cher Beratung durch caritative
Organisationen zugelassen wer-
den. Schon jetzt drängen aber
Rechtsschutzversicherer und Ban-
ken auf den Rechtsberatungsmarkt.

Doch ist die nationale Regelung
der Kompetenz zur Rechtsbera-
tung überhaupt noch europa-
rechtskonform? In Anbetracht der
allgemeinen Deregulierungswut
steht zu befürchten, daß auch die-
ses – ohnehin schon durchlöcher-
te – Monopol gefährdet ist, wenn
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Wir freuen uns, weitere Kolleginnen
und Kollegen begrüßen zu dürfen:

Herzlich Willkommen im SAV

Blank, Esther
Am Zimmerplatz 44
66557 Illingen

Drescher, Wendelin
Berliner Promenade 15
66111 Saarbrücken

Hammerschmitt, Stefanie
Kaninchenberg 49
66740 Saarlouis

Julien, Fiona Sabina
Alte Reichsstr. 27
66424 Homburg

Kirnberger, Jarno Carl
Hauptstr. 20
66557 Illlingen

Kratz, Johann Peter
Katharinenstr. 1
66115 Saarbrücken

Marx, Sascha
Schumannstraße 42
66333 Völklingen

Meiser-Gadelrabb, Peter
Ludwigstr. 26
66386 St. Ingbert

Mos, Joachim
Sonnenstr. 14
66740 Saarlouis

Panter, Wolfgang
Talstraße 39
66424 Homburg

Stumpf, Wilhelm
Neumühlenweg 57
66130 Saarbrücken

es nicht behutsam liberalisiert
wird. Dies läßt die auf EU-Ebene
beabsichtigte Dienstleistungs-
richtlinie befürchten. Hierüber
wollen wir aus erster Hand von
der Leiterin des Brüsseler DAV-
Büros, Frau Rechtsanwältin Eva
Schriever, anläßlich der Mitglie-
derversammlung am 17.06.
2004 Näheres erfahren.

Hierzu darf ich Sie nochmals ganz
herzlich einladen und wünsche im
übrigen neue Erkenntnisse bei der
Lektüre dieses Mitteilungsblattes.

Olaf Jaeger
(Präsident)

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung, am Donnerstag, den 17.06.2004, 19.00 Uhr,
im Hotel la Résidence, Faktoreistraße 2, Saarbrücken, lade ich hiermit nochmals recht herzlich ein.

Die Tagesordnung teile ich wie folgt mit:
1. Begrüssung
2. Beschlussfassung über die Tagesordnung
3. Bericht des Präsidenten

Bericht des Schatzmeisters
Bericht von Herrn Kollegen Berscheid über die Verfolgung unerlaubter Rechtsberatung

4. Diskussion über die weitere Arbeit 2004 / 2005
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Wahl eines Versammlungsleiters
7. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
8. Wahl des Kassenprüfers
9. Verschiedenes

50-Jahres-Feier und deren Finanzierung
10. Vortrag von Frau Kollegin Schriever „Deregulierung in Europa:

Konsequenzen für das deutsche Berufsrecht“
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RA Kurt Haag | Saarbrücken

Über den 55. Deutschen Anwalts-
tag, der vom 20. bis 22.5.2004 in
Hamburg stattgefunden und der
unter dem Motto „Zukunft der
Anwaltschaft“ gestanden hat, ist
in den Medien relativ ausführlich
berichtet worden. Kernthemen
waren die Anwaltsschwemme, die
geplanten Änderungen des Rechts-
beratungsgesetzes, die Auswir-
kungen des RVG sowie die Gefah-
ren für den Rechtsstaat beim The-
ma Terrorismusbekämpfung. Die
wesentlichen Reden, Beiträge und
Diskussionsergebnisse zu diesen
Punkten waren bereits in Kurz-
form in der Tagespresse zu lesen
und werden ganz ausführlich im
Juliheft des Anwaltsblatt des DAV
veröffentlicht werden, weswegen
hier ein Aspekt angesprochen
werden soll, der in den großen öf-
fentlichen Veranstaltungen nicht
zur Sprache gekommen ist, die
Anwaltschaft jedoch sicher in
nächster Zeit beschäftigen wird.

In der Diskussion um das Rechts-
beratungsgesetz wird zur Begrün-
dung des Beratungsmonopols der
Anwaltschaft damit argumentiert,
nur die Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte böten auf Grund
ihrer Berufsausbildung Gewähr
dafür, dass dem Mandanten eine
kompetente und fachkundige Be-
ratung über die in seinem Fall auf-
tretenden Rechtsfragen zuteil
wird. Insofern stelle das Bera-
tungsmonopol echten Verbrau-
cherschutz dar.

Dieses Argument für die – zumin-
dest weit gehende – Beibehaltung

Fortbildungspflicht
soll verschärft werden
Bericht vom Deutschen Anwaltstag 2004

des  Rechtsberatungsgesetzes
greift nach Ansicht des Präsidiums
des DAV nur dann, wenn tatsäch-
lich jede Kollegin und jeder Kolle-
ge in der Lage ist, eine kompeten-
te Beratungsleistung zu erbrin-
gen. Es bedarf keiner Diskussion,
dass die Voraussetzungen hierfür
nicht allein durch zwei erfolgreich
abgelegte Examina erfüllt werden
können. Das Kompetenzargu-
ment ist vielmehr nur dann wert-
haltig, wenn die Anwaltschaft sich
über das einmal Erlernte hinaus
auch regelmäßig fortbildet.

Weit gehend unbeachtet ist ge-
blieben, dass bereits im Rahmen
der Berufsrechtsnovellierung
1994 durch § 43 a Abs. 6 BRAO
die Pflicht, sich fortzubilden, in
den Katalog der beruflichen
Grundpflichten aufgenommen
worden ist. Die Erfüllung dieser
Fortbildungspflicht wird nicht
überwacht, ein Verstoß dagegen
ist sanktionslos. Der Vorstand des
DAV hält es daher für unabding-
bar, die Fortbildungspflichten zu
konkretisieren und – ähnlich wie
das bereits § 43 c Abs. 4 BRAO
für die Fachanwaltschaft vorsieht
– eine sanktionierte Fortbildungs-
pflicht zu schaffen. Dem DAV-Prä-
sidenten ist von den Vertretern
der örtlichen Anwaltvereine über-
wiegend Zustimmung zu diesen
Überlegungen signalisiert wor-
den. Es wird damit zu rechnen
sein, dass in den kommenden Mo-
naten das Thema einer strukturier-
ten und sanktionierten Fortbil-
dungspflicht intensiver diskutiert
werden wird. Selbst für Kollegin-
nen und Kollegen, die bisher
schon ihre Fortbildungspflicht
ernst genommen haben, wird der

Gedanke an eine Überwachung
der Fortbildung und Sanktionie-
rung mangelnder Fortbildung
fremd sein und zunächst auf Ab-
lehnung stoßen. Es wird indes auf
mittlere Sicht kein Weg daran vor-
beiführen, dass die Anwaltschaft
ihren bisherigen Platz in der
Rechtsberatung nur dann sichern
und ausbauen kann, wenn sie
eine besondere Leistungsfähigkeit
nicht nur als Marketinginstrument
herausstellt, sondern ihre Lei-
stungsfähigkeit und -bereitschaft
auch durch eine ernst genomme-
ne Fortbildungspflicht unter Be-
weis stellt. Eine mangelnde Über-
wachung der Fortbildungspflicht
ist bereits vom Bundesverfas-
sungsgericht in einer Entschei-
dung zu § 7 BORA kritisiert wor-
den. Auch andere freie Berufe se-
hen sich zunehmend einer Nach-
weispflicht bzgl. der Fortbildung
gegenüber (so z.B. für Ärzte durch
den seit 1.1.2004 geltenden § 95
d SGB V). Dass bei der Regelung
und Überwachung der Fortbil-
dungspflicht mit Augenmaß vor-
gegangen werden muss, versteht
sich von selbst.

Für den SAV hatte das Thema Fort-
bildung schon immer einen hohen
Stellenwert, wie das Fortbildungs-
angebot unserer Tochtergesell-
schaft SAV-Service GmbH zeigt.
Der SAV wird auch weiterhin
durch entsprechende Angebote
den saarländischen Kolleginnen
und Kollegen die Möglichkeit ge-
ben, ihrer gesetzlichen Fortbil-
dungspflicht in der heutigen Form
und in künftigen Formen nachzu-
kommen.

Aktuelles



4

SAARLÄNDISCHES

BLATTANWALTS

RA JR Dr. Manfred Birkenheier |
Saarbrücken

Zu den zahlreichen Institutionen, die
in der Zeit des Aufbaus nach dem
Zweiten Weltkrieg geschaffen wur-
den und zwischenzeitlich auf ein fünf-
zigjähriges Bestehen zurück blicken
können, gesellt sich in diesem Jahr
auch das Versorgungswerk der
Rechtsanwaltskammer des Saarlan-
des. Es ist das älteste Versorgungs-
werk für Rechtsanwälte in Deutsch-
land. Seine Entstehung geht nicht
zuletzt auch auf französischen Ein-
fluss zurück. In Frankreich wurde
Ende der 40er Jahre die Versorgung
für die sogenannten „cadres“ einge-
richtet. Eine ähnliche Versorgung soll-
te auch für die Freien Berufe im Saar-
land durch die Gründung von Versor-
gungswerken  geschaffen werden.1

Demgegenüber sind Rechtsanwalts-
versorgungswerke in den übrigen
Bundesländern erst lange nach der
Rückgliederung des Saarlandes in die
Bundesrepublik Deutschland entstan-
den. Entsprechende Bestrebungen
beispielsweise in Rheinland-Pfalz gab
es erst Mitte der 60er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts.2 Diese führ-
ten jedoch zunächst nicht zum Erfolg.
Erst Anfang 1982 unternahmen die
Kollegen in Rheinland-Pfalz wieder
einen neuen Anlauf, der schließlich
im Jahre 1985 zur Verabschiedung
des rheinland-pfälzischen Landesge-
setzes über die Rechtsanwalts-
versorgung durch den dortigen Land-
tag und der Satzung des Versor-
gungswerks der Rechtsanwälte in
Rheinland-Pfalz führte. Vorreiter in
den übrigen Bundesländern war zu-
vor schon Niedersachsen gewesen,
wo bereits im Februar 1982 das Ge-
setz über das niedersächsische Ver-
sorgungswerk der Rechtsanwälte ver-
abschiedet wurde. Seit dieser Zeit
wurden die Bemühungen der regio-
nalen Rechtsanwaltskammern um die
Errichtung von Versorgungswerken
verstärkt auch vom Deutschen An-
waltsverein und der Bundesrechts-

50 Jahre Versorgungswerk
der Rechtsanwaltskammer
des Saarlandes

anwaltskammer unterstützt. Nach
und nach entstanden in den 80er und
90er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts die dort heute vorhandenen
Rechtsanwaltsversorgungswerke.

Frühere Bemühungen um
anwaltliche Versorgungs-

einrichtungen

Die Bemühungen um anwaltliche
Versorgungseinrichtungen gehen
bereits auf die Zeit der Gründung des
Deutschen Anwaltvereins im Jahre
1871 zurück.3 Schon damals gab es
Anregungen, eine Pensionskasse für
Rechtsanwälte und deren Witwen zu
schaffen. Auch auf dem Anwaltstag
in Frankfurt/Oder im Jahre nach 1878
war dies ein Thema. Im Jahre 1884
wurde auf dem 9. Deutschen An-
waltstag die noch heute bestehende
Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte
zur Unterstützung in Not geratener
Rechtsanwälte gegründet. Dabei han-
delte es sich jedoch nicht um eine zur
Mitgliedschaft verpflichtende Versor-
gungseinrichtung. Im Jahre 1901
wurde dann vom Deutschen Anwalts-
tag in Danzig die Errichtung einer
„Zwangspensionskasse“ beschlossen,
eine Einrichtung, die jedoch von dem
Anwaltstag in Hannover im Jahre
1905 wieder abgelehnt wurde und
daher nicht zustande kam. Der
Anwaltstag 1905 forderte die Errich-
tung einer freiwilligen Kasse, die im
Jahre 1907 gegründet wurde und
Vorläuferin der Deutschen Anwalts-
und Notarversicherung ist.

Nach dem ersten Weltkrieg unterbrei-
tete der Deutsche Anwaltstag dem
Reichsjustizministerium einen Ent-
wurf zur Gründung einer Zwangs-
pensionskasse. Dieser wurde jedoch
von der Vertreterversammlung des
Deutschen Anwaltvereins im Jahre
1926 abgelehnt. Befürwortet wurde
lediglich der weitere Ausbau der im
Jahre 1884 gegründeten Hülfskasse.

Erfolgreicher waren die Bestrebungen
in der Ärzteschaft, eigene Versor-

gungseinrichtungen zu schaffen. So
wurde im Jahre 1923 als erstes berufs-
ständisches Versorgungswerk die Baye-
rische Ärzteversorgung gegründet.

Aufgrund der Folgen des zweiten
Weltkriegs – viele Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte hatten ihr Eigen-
tum, ihr Vermögen und ihre Existenz
verloren – kam es schon vor der Rück-
gliederung des Saarlandes auch in
den anderen Bundesländern zu neu-
en Initiativen in der Frage der Alters-
sicherung und Schaffung berufsstän-
discher Versorgungswerke. Diese In-
itiative, deren Entwicklung von der
damaligen sozialpolitischen Gesetz-
gebung und den wechselnden sozi-
alpolitischen Vorstellungen beein-
flusst wurde, waren jedoch erst we-
sentlich später – wie oben bereits
kurz skizziert – von Erfolg gekrönt.4

Zur Entwicklung des saar-
ländischen Versorgungswerks

Rechtliche Grundlage für die Schaf-
fung des Versorgungswerks der
Rechtsanwaltskammer des Saarlan-
des war der rückwirkend zum 01.12.
1951 in Kraft getretene § 21a des
Gesetzes zur Ergänzung und Abän-
derung der Rechtsanwaltsordnung
vom 23.07.1948 (Amtsbl. S. 831), der
durch das Gesetz zur Abänderung der
Rechtsanwaltsordnung vom 02.02.
19525 eingefügt wurde. Die Vorschrift

1 Rainer Wierz in: Walter Kannengießer, In ei-
gener Verantwortung. Die berufsständischen
Versorgungswerke und ihre Arbeitsgemein-
schaft, 1998, S. 194

2 Siehe im einzelnen Karl Eichele, Das Versor-
gungswerk der Rechtsanwälte in Rheinland-
Pfalz, in: Geschichte der Rechtsanwaltschaft
im Oberlandesgerichtsbezirk Koblenz - Fest-
schrift zum 50-jährigen Bestehen der Rechts-
anwaltskammer Koblenz, Neuwied 1996, Sei-
te 279, 282 ff.

3 Der folgende knappe Abriss stützt sich auf
die Darstellung von Karl Eichele, a.a.O., S. 280
ff. und Hans-Jürgen Sterner, Von der Fürsor-
ge zur Vorsorge – Das Versorgungswerk der
Rechtsanwälte im Lande Hessen, in : Rechts-
anwälte und ihre Selbstverwaltung 1878 –
1998.

4 Siehe im einzelnen die Darstellung bei Wal-
ter Kannengießer, a.a.O., S. 53 ff.

5 Amtsblatt S. 162 f.

Aktuelles
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Sparkassen-Finanzgruppe:
S p a r k a ss e ,  S a a r L B ,  L B S  u n d
S A A R L A N D Ve r s i c h e r u n g e n

Auch wenn mal nicht alles nach Plan läuft, können Sie sich auf eines verlassen: auf unsere kompetente und individuelle Beratung rund
um das Thema Versicherungen. Von der Haftpflicht- bis zur Diebstahlversicherung – wir informieren Sie in Ihrer Geschäftsstelle oder
unter www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

S

Für alle Fälle:
die Versicherungsberatung der Sparkasse.

lautete: „Die Anwaltskammer kann
Fürsorge- und Versorgungseinrich-
tungen für Rechtsanwälte und deren
Hinterbliebene mit Zustimmung des
Ministers der Justiz schaffen.“ Auf
dieser Grundlage wurde von der
Kammerversammlung am 12. Mai
1954 die erste Satzung des Versor-
gungswerks beschlossen.6

Durch Gesetz Nr. 456 vom 02.05.
19557 wurde der bisherige § 21a der
Rechtsanwaltsordnung ohne inhalt-
liche Änderung zum § 117. Bis heute
stellt diese Vorschrift die gesetzliche
Grundlage des Versorgungswerks dar. Sie
wurde bei der Rückgliederung des Saar-
landes durch § 232 Abs.1 Nr. 28 BRAO
vom 01.08.1959 aufrecht erhalten.

In der Präambel der ersten Satzung
vom 12.05.1954 wird als Zielsetzung

des Versorgungswerks zwar nur eine
„Berufsunfähigkeits- und Hinterblie-
benenversorgung“ genannt, der Be-
griff Altersversorgung also nicht ver-
wendet. Tatsächlich war jedoch schon
damals, von den ersten fünf Jahren
nach In-Kraft-Treten des Versorgungs-
werks abgesehen, auch eine Alters-
versorgung gewährleistet. Denn nach
§ 8 Ziffer 2 der damaligen Satzung
wurde vom vollendeten 65. Lebens-
jahr an die Berufsunfähigkeit ohne
Nachprüfung anerkannt, sofern für
mindestens fünf Jahre Beiträge zum
Versorgungswerk geleistet wurden.
Versorgungsberechtigte Rechtsanwäl-
te, die bei In-Kraft-Treten des Versor-
gungswerks das 70. Lebensjahr bereits
vollendet hatten, konnten nach § 9
der Satzung eine um 1/5 der Höchst-
grenze reduzierte „Berufsunfähig-
keitsrente“ erhalten, sofern sie inner-

halb von zwei Monaten ihre Rechte
aus der Zulassung aufgaben und auf
jede Tätigkeit bei einem oder für ei-
nen Anwalt verzichteten. Auf die Ren-
ten des Versorgungswerks wurden
damals allerdings Rentenleistungen
anderer Versorgungsträger mit Aus-
nahme der Rente aus der Sozialversi-
cherung, der Kriegsopferversorgung
und aus freiwilliger Versicherung in
voller Höhe angerechnet (§ 12 Ziffer 1).

Schon diese erste Satzung beruhte
auf dem Prinzip der Pflichtmitglied-
schaft. Betroffen waren damals ca.
100 Anwälte.8 Alle im Saarland zu-
gelassenen Rechtsanwälte (und auch

6 Amtsblatt 1954, S. 655-657
7 Amtsblatt S. 641 f.
8 Walther Senssfelder, Versorgungswerk der

Rechtsanwaltskammer des Saarlandes, BRAK-
Mitteilungen 1982, S. 44

Aktuelles
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Anwaltsassessoren) gehörten der
Versorgung an. Ausgeschlossen war
nur, wer erst nach Vollendung des 41.
Lebensjahres zugelassen wurde, aus-
genommen derjenige, der infolge
Kriegsdienst und Gefangenschaft ver-
spätet zugelassen wurde. Schon hier
klingt der Gedanke der Solidarität an,
der bei der Gründung des Versor-
gungswerks eine maßgebliche Rolle
spielte. Dies zeigt sich auch in der
Regelung in § 3 Ziffer 2, wonach den
beim In-Kraft-Treten des Versorgungs-
werks zugelassenen Rechtsanwälten
die bisherigen Jahre ihrer Zulassung
in vollem Umfang als Beitragsjahre
angerechnet wurden. Die Zeit der
Unterbrechung der Tätigkeit als An-
walt infolge Emigration oder Epu-
ration wurde mitgezählt, ebenso die
durch Kriegsdienst, Gefangenschaft,
Emigration oder Epuration verursachte
verspätete Zulassung zur Anwaltschaft.

Der Solidaritätsgedanke spiegelte
sich auch in den Regelungen über die
Beiträge zum Versorgungswerk wie-
der: Die zur Versorgung notwendigen
Mittel wurden einerseits durch mo-
natliche Beiträge der Versorgungsbe-
rechtigten, andererseits jedoch auch
durch monatliche Beiträge der Kam-
mermitglieder in Höhe der Hälfte der
Entschädigungen, die dem einer ar-
men Partei beigeordneten oder als
Offizialverteidiger bestellten Rechts-
anwalt zustanden, aufgebracht. So-
weit die Kammermitglieder soge-
nannte „Armenentschädigungen“
beanspruchen konnten, ging der An-
spruch zur Hälfte auf das Versor-
gungswerk über (§ 15 Ziffer 1).

Angestrebt wurde für die Anwalt-
schaft das Ruhegehalt eines Oberre-
gierungsrats (Versorgungsbezüge
nach Gruppe A 2c 1 der Staatlichen
Besoldungsordnung, § 4 der Sat-
zung), das sich damals auf rund
80.000 Franken (ca. 950 DM) belief.9

Dieser Zielvorgabe konnte jedoch im
weiteren Verlauf nicht entsprochen
werden im Hinblick auf die in den
60er und 70er Jahren des vergange-

nen Jahrhunderts stark ansteigenden
Beamtenbezüge. Dadurch stellte die
im Versorgungswerk maximal erreich-
bare Rente, die damals (bis Ende
1983) noch statischer Natur war, zu-
nehmend lediglich eine Zusatzversor-
gung dar mit der Folge, dass sich die
Mitglieder des Versorgungswerks
mehr als heute noch anderweitig
absichern mussten.

Nachdem diese erste Satzung mit der
Genehmigung des Ministeriums der
Justiz am 22.05.1954 in Kraft getre-
ten war, kam es zunächst nur zu klei-
neren Änderungen oder Ergänzun-
gen der Satzung. Die Änderung vom
10.12.195510 war wiederum vom
Gedanken der Solidarität geprägt: Die
Gewährung von Berufsunfähigkeits-
rente wurde auch auf jene Anwälte
ausgedehnt, die nach dem 01.01.
1935 aus dem Saarland ausgewan-
dert waren, sofern sie wegen Alters
oder körperlicher Gebrechen nach
1945 eine anwaltliche Tätigkeit im
Saarland nicht mehr hatten aufneh-
men können. Den Witwen und Wai-
sen der nach dem 01.10.1945 bis
zum In-Kraft-Treten des Versorgungs-
werks verstorbenen zugelassenen
Rechtsanwälte konnte im Falle der
Bedürftigkeit in widerruflicher Weise
ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe
der Hälfte der Höchst-, Witwen- und
Waisenrente gewährt werden.

Mit der Satzungsänderung vom
15.12.195611 wurde die Altersgren-
ze für die Mitgliedschaft im Versor-
gungswerk gesenkt. Ausgeschlossen
von der Mitgliedschaft waren jetzt
Rechtsanwälte, die erst nach Vollen-
dung des 35. Lebensjahres zugelas-
sen wurden.

Durch Satzungsänderung vom 14.12.
195712 wurde die Anrechnung ander-
weitiger Bezüge auf die Renten des
Versorgungswerks erweitert. Nun-
mehr wurden auch Vergütungen, die
ein Versorgungsberechtigter als Ent-
gelt für seine Tätigkeit bei einem oder
für einen Notar erhielt, angerechnet.

Mit der Satzungsänderung vom
21.12.195913 war eine Neustrukturie-
rung der Satzung verbunden. Als Ziel-
setzung des Versorgungswerks wur-
de nunmehr in der Präambel neben
der Berufsunfähigkeits- und Hinter-
bliebenenversorgung ausdrücklich
auch die Altersversorgung genannt (§
1 Ziffer 1). Die Altersgrenze für die
Mitgliedschaft im Versorgungswerk
blieb bei 35 Jahren. Jedoch konnten
Rechtsanwälte, die erst nach Vollen-
dung des 35. Lebensjahres und vor
Vollendung des 45. Lebensjahres zu-
gelassen wurden, auf Antrag Mitglie-
der des Versorgungswerks werden,
sofern sie einen altersabhängigen
Zuschlag zum Beitrag zahlten. Nicht
betroffen von der Altersgrenze war
weiterhin, wer infolge Kriegsdienst
oder Gefangenschaft verspätet zuge-
lassen wurde.

Altersrente wurde erst ab Vollendung
des 70. Lebensjahres gewährt (§ 5
Ziffer 1). Die höchste Alters- und
Berufsunfähigkeitsrente wurde auf
800 DM monatlich festgesetzt (§ 11
Ziffer 1), wobei nach Ableistung der
fünfjährigen Wartezeit zunächst nur
eine Rentenanwartschaft von 40%
des Höchstbetrags bestand, die sich
mit jedem weiteren Berufsjahr um
zwei Prozent bis auf 100% des
Höchstbetrages steigerte (§ 11 Ziffer 2).
Die Anrechnung von Renten anderer
Versorgungsträger oder sonstiger Be-
züge entfiel. Die Regelung über die Auf-
bringung der Beiträge blieb unverän-
dert wie in der ersten Satzung. Der
Jahresbeitrag für nach dem Jahre
1923 geborene Mitglieder belief sich
auf 1.840 DM = 153,33 DM monatlich.

Durch die Satzungsänderung vom
19.05.196214 wurde die Regelung

8 Walther Senssfelder, Versorgungswerk der
Rechtsanwaltskammer des Saarlandes, BRAK-
Mitteilungen 1982, S. 44

9 Walther Senssfelder, a.a.O., S. 45
10 Amtsblatt 1956, S. 51-52
11 Amtsblatt 1957, S. 413
12 Amtsblatt 1958, S. 142
13 Amtsblatt 1960, S. 94-97
14 Amtsblatt 1963, S. 7-8
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über die Aufbringung der Beiträge
sodann geändert. Beiträge aus
Armenrechtsgebühren der Kammer-
mitglieder entfielen ersatzlos zugun-
sten nur noch von dem einzelnen
Mitglied zu zahlenden Beiträgen. Der
monatliche Beitrag für alle Mitglieder,
die nach dem 31.12 1923 geboren
waren, wurde auf 1/12 von 2.232 DM
= 186 DM festgesetzt. Ältere Mitglie-
der hatten einen Zuschlag zu zahlen.

Mit den Satzungsänderungen vom
11.12.1965 und 02.12.196715  wur-
de der Höchstbetrag der Alters- und
Berufsunfähigkeitsrente auf 900 DM
monatlich heraufgesetzt. Die Staffe-
lung nach der Zahl der Berufsjahre,
ausgehend von einem Grundbetrag
in Höhe von 40% des Endbetrages,
blieb unverändert (§ 11 Ziffer 1 und
2). Der monatliche Beitrag für die
nach dem 31.12.1923 geborenen
Mitglieder wurde auf 213 DM erhöht.
Zuschläge für ältere Mitglieder blie-
ben bestehen, ebenso die bereits mit
der Satzungsänderung vom 21.12.
1959 eingeführte Kürzung des Höchst-
betrags der Rente für vor dem
01.01.1904 geborene Mitglieder. Neu
eingeführt wurde die Regelung, dass
Mitglieder, die bei Eintritt in das Ver-
sorgungswerk das 35. Lebensjahr
noch nicht vollendet hatten, die Al-
tersrente bereits nach Vollendung des
68. Lebensjahres erhielten.

Die Satzungsänderung vom 26.10.
197416 brachte eine Erhöhung der
Rente ab 01.01.1975 um 10%. Mit
der Satzungsänderung vom 01.07.
197817 fand eine weitere Erhöhung
der Renten um 10% ab 01.01.1979
statt, ebenso der Beiträge. Außerdem
wurden weitere Verbesserungen der
Altersrente eingeführt. Diese wurde
nunmehr bereits nach Vollendung
des 67. Lebensjahres gewährt. Den vor
dem 01.01.1904 geborenen Mitglie-
dern wurde die Altersrente nur ge-
währt, wenn sie nach Vollendung des
67. Lebensjahres auf die Rechte aus der
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ver-
zichteten, es sei denn, sie hätten volle

15 Jahre, gerechnet ab 01.07.1959
durchgehend bis zur Vollendung des
67. Lebensjahres Beiträge geleistet.

Es folgte dann die große Satzungs-
reform vom 15.10.198318. Mit dieser
Reform wurde eine grundlegend
neue Konzeption des Versorgungs-
werks durch Umwandlung zu einer
Vollversorgung geschaffen. Die Dyna-
misierung der Renten und Renten-
anwartschaften wurde eingeführt (§
13 Ziffer 6). Der Regelbeitrag ent-
sprach nunmehr dem jeweils gelten-
den, auf die Beitragsbemessungs-
grenze bezogenen Höchstbeitrag in
der gesetzlichen Rentenversicherung.
Mitglieder, deren Einkünfte die Bei-
tragsbemessungsgrenze nicht er-
reichten, hatten einkommensbezo-
gene Beiträge zu zahlen. Der Mindest-
beitrag wurde auf 3/10 des Regel-
beitrags festgesetzt. Diese Regelung
gilt noch heute.

Die Altersrente wurde seither bereits
nach Vollendung des 65. Lebensjah-
res gewährt (§ 5 Ziffer 1). Die Aufga-
be der Berufstätigkeit oder der Zu-
lassung war hierfür nicht mehr Vor-
aussetzung.

Die Altersgrenze für die Begründung
der Mitgliedschaft im Versorgungs-
werk wurde angehoben auf den Zeit-
punkt der Vollendung des 45. Lebens-
jahres (§ 2 Ziffer 1). Die Möglichkeit
der Nachversicherung im Versor-
gungswerk wurde geschaffen (§ 12),
ebenso die Möglichkeit der Überlei-
tung der zum Versorgungswerk ent-
richteten Beiträge auf die Versor-
gungseinrichtungen anderer Kam-
merbezirke bei Bezirkswechsel (§ 11
Ziffer 2). Für den Fall der Gefährdung
der Berufsfähigkeit und zur Vermei-
dung von Berufsunfähigkeit wurde
die Möglichkeit der Gewährung von
Zuschüssen zu Rehabilitationsmaß-
nahmen eingeführt (§ 18).

Diese Satzung, die hier nur in ihren
Grundzügen skizziert werden kann,
wurde in der Zeit von 1984 bis Ende

2001 nur zweimal geändert bzw. er-
gänzt, und zwar durch eine Neufas-
sung der Regelung über die Beitrags-
erstattung in § 1119  und eine Ergän-
zung um die Regelung über die
Beitragsbefreiung in Zeiten des Mut-
terschutzes und der Kindererziehung
(§ 20 Ziffer 4)20.

Aufgrund der erheblichen Änderun-
gen im Recht der berufsständischen
Versorgung seit 1984 und im So-
zialversicherungsrecht ergab sich im
Laufe der Jahre zunehmend jedoch
erheblicher Änderungs- und An-
passungsbedarf, dem nur durch eine
umfassende weitere Reform der Sat-
zung abgeholfen werden konnte. Die
neue derzeitige Satzung des Versor-
gungswerks, beschlossen von der
Mitgliederversammlung am 24.01./
23.10.2001, trat am 01.01.2002 in
Kraft. Sie brachte neben einer neuen
Organisationsstruktur des Versor-
gungswerks – Vertreterversammlung
und Verwaltungsrat statt bisher Mit-
gliederversammlung und Renten-
ausschuss – erhebliche Änderungen
auch in materiell-rechtlicher Hinsicht
(Mitgliedschaft, Leistungen, Beiträge,
Verfahrensvorschriften), über die an
anderer Stelle bereits näher berich-
tet wurde.21

Ausblick

Als ältestes deutsches Rechtsanwalts-
versorgungswerk hat sich das Versor-
gungswerk der Rechtsanwaltskam-
mer des Saarlandes in den fünfzig
Jahren seines Bestehens bewährt. Es
bietet seinen Mitgliedern mehr als

15 Amtsblatt 1968, S. 801-805
16 Amtsblatt 1975 S. 31
17 Amtsblatt S. 1023 bis 1028
18 Amtsblatt S. 830-838
19 Amtsblatt des Saarlandes 1996, S. 775
20 Amtsblatt 1998, S. 504
21 Siehe hierzu Manfred Birkenheier, Zur Reform

der Satzung des Versorgungswerks der
Rechtsanwaltskammer Saarlandes, Saarländi-
sches Anwaltsblatt 1/2002, Seite 4-7. Ein Teil
der Vorschriften dieser neuen Satzung wur-
de durch Beschluss der Vertreterversammlung
des Versorgungswerks vom 24.09.2003 ge-
ändert bzw. ergänzt (Amtsblatt 2004, S. 54-55)

Aktuelles
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eine Alternative zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Seine wirtschaftli-
che Grundlage ist solide.

Infolge der stark gestiegenen Zahl der
Rechtsanwälte im Saarland hat sich
auch die Zahl der (Pflicht-)Mitglieder
des Versorgungswerks im Laufe der
Jahrzehnte erheblich erhöht, was mit
erhöhten Anforderungen an die Ver-
waltung des Versorgungswerks ver-
bunden ist. Diese erfolgt bis heute auf
ehrenamtlicher Basis. Die Mitglieder
des Verwaltungsrats, der Vertreterver-
sammlung und des Kammervor-
stands (Beschwerdeinstanz) sind
nach wie vor ehrenamtlich tätig. Le-
diglich der Geschäftsführer des Ver-
sorgungswerks und die Mitarbeiterin-
nen der Geschäftsstelle arbeiten
hauptberuflich. Mit weiter zuneh-
mender Zahl der Mitglieder und ent-
sprechender Erhöhung der Zahl der

Geschäftsvorgänge wird sich vermut-
lich in nicht allzu ferner Zeit die Fra-
ge stellen, ob die ehrenamtliche Ver-
waltung auf Dauer möglich ist. Dies
gilt auch im Hinblick auf das zusam-
men wachsende Europa. Mit der zu
erwartenden stärkeren Migration
auch von Rechtsanwälten werden auf
die berufsständischen Versorgungs-
werke zusätzliche, nicht immer ein-
fache Aufgaben zukommen, wenn
die voraussichtlich zum 01.01.2005
in Kraft tretende Koordinierung der
berufsständischen Versorgungswerke
auf der Grundlage der EG-Verord-
nung 1408/71 mit den Versorgungs-
einrichtungen, die in den anderen eu-
ropäischen Staaten der Versorgung
von Rechtsanwälten dienen, realisiert
ist. Auf dem Feld der europäischen
Koordinierung werden die Versor-
gungswerke zwar die Unterstützung
ihrer Dachorganisation, der Arbeits-

gemeinschaft Berufsständischer Ver-
sorgungseinrichtungen (ABV) erhal-
ten, der das Versorgungswerk  der
Rechtsanwaltskammer des Saarlan-
des frühzeitig beigetreten ist. Zusätz-
liche Aufgaben und Mehrbelastun-
gen durch die neu hinzukommenden
Probleme werden sich aber wohl
kaum vermeiden lassen.

In den vergangenen Jahrzehnten ha-
ben die berufsständischen Versor-
gungswerke ihre Flexibilität und Lei-
stungsfähigkeit ungeachtet sozialpo-
litischer und sozialgesetzlicher Verän-
derungen immer wieder bewiesen
und Begehrlichkeiten und ihre Exi-
stenzberechtigung in Frage stellen-
den Angriffen stets widerstanden. Es
ist zu hoffen und zu wünschen, dass
dies auch in Zukunft zum Wohle der
Mitglieder der Versorgungswerke so
bleiben wird.

Aktuelles
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Im letzten Saarländischen Anwalts-
blatt wurde auf den Seiten 11 ff. die
Problematik der sogenannten Klage-
frist nach § 12 Abs. 3 VVG eingehend
dargestellt, die nicht verwechselt
werden darf mit der nunmehr behan-
delten Verjährung des Versicherungs-
anspruchs. Beide Institute sind viel-
mehr strikt zu unterscheiden, wobei
die Unterschiede nicht nur theoreti-
sche, sondern auch praktische Kon-
sequenzen mit sich bringen.

I.I.I.I.I.

Nach § 12 Abs. 1 VVG verjähren An-
sprüche aus einem Versicherungsver-
trag grundsätzlich in 2 Jahren; ledig-
lich bei der Lebensversicherung, zu
der auch die Berufsunfähigkeits-
(Zusatz)Versicherung gehört, beträgt
die Verjährungsfrist 5 Jahre. Die Län-
ge der letztgenannten Frist führt in
der Praxis dazu, daß die Verjährung
im Lebensversicherungsbereich keine
erhebliche Rolle spielt.

Im Zuge der Schuldrechtsreform wur-
de das Verjährungsrecht des BGB ei-
ner grundlegenden Reform unterzo-
gen. Die Spezialvorschriften des § 12
VVG blieben hiervon grundsätzlich
unberührt, allerdings steht zu erwar-
ten, daß diese im Zuge der angekün-
digten VVG-Reform ebenfalls grund-
legend geändert werden.

Unter die Verjährungsfristen des § 12
Abs. 1 VVG fallen nur Ansprüche aus
dem Versicherungsvertrag, mithin
solche, die ihre Rechtsgrundlage in
dem Versicherungsvertrag haben.
Seit je her wird dies weit ausgelegt.
Hierunter fallen selbstverständlich
alle Leistungsansprüche des VN ge-
gen seinen Versicherer; dies gilt auch
dann, wenn die Ansprüche aus-
nahmsweise gestützt werden auf das
Institut der positiven Vertragsverlet-
zung oder aber der culpa in contra-
hendo. Selbstverständlich gelten die
Verjährungsfristen auch für alle
Nebenforderungen wie insbesonde-

Die Tücken des § 12 VVG
2. Teil: Die Verjährung des Versiche-
rungsanspruchs nach § 12 Abs. 1 VVG

re Zinsen sowie sonstigen Verzugs-
schaden.

Eine Ausnahme gilt lediglich für rein
gesetzliche Ansprüche aus §§ 823,
826 BGB sowie insbesondere aus §
812 BGB wegen rechtsgrundlos er-
brachter Leistungen, sofern sich nicht
der Rückforderungsanspruch seiner-
seits aus dem Versicherungsvertrag
ergibt. Hier gelten die normalen ge-
setzlichen Verjährungsfristen des
BGB. Im Zweifelsfalle ist jedem An-
walt jedoch dringend zu empfehlen,
sich an der jeweils kürzesten Verjäh-
rungsfrist zu orientieren.

§ 12 Abs. 1 Satz 2 VVG bestimmt, daß
die Verjährung beginnt mit dem
Schluß des Jahres, in welchem die
Leistung verlangt werden kann. Es gilt
also – wie nach der Schuldrechts-
reform allgemein üblich geworden –
auch hier der Grundsatz der soge-
nannten „Silvesterverjährung“. Maß-
geblich ist daher der Zeitpunkt, zu
dem die Leistung verlangt werden
kann. Nach praktisch einhelliger Auf-
fassung in Rechtsprechung und Lite-
ratur ist hierbei abzustellen auf die
Fälligkeit der Leistung, also den  Zeit-
punkt, ab dem Klage auf sofortige
Leistung erhoben werden kann.
Wann dies der Fall ist, bestimmt sich
beim Anspruch auf Geldleistungen
des Versicherers grundsätzlich nach
§ 11 Abs. 1 VVG, wobei diese Fällig-
keitsregelung allerdings häufig durch
Allgemeine Versicherungsbedingun-
gen abgeändert bzw. ergänzt wird.
Auf die Einzeldarstellung hierzu muß
aus Platzgründen an dieser Stelle ver-
zichtet werden, es genügt der Hin-
weis darauf, daß eine vom Gesetz
abweichende Regelung in den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen
zur Fälligkeit des Anspruchs auch den
Beginn der Verjährungsfrist bestimmt.

In nicht gerade seltenen Fällen schei-
tern die zur Feststellung des Versiche-
rungsfalles und des Umfangs der Lei-
stung des Versicherers nötigen Erhe-
bungen daran, daß der Versiche-
rungsnehmer die erforderliche Mit-

wirkung unterläßt, mithin Fragebö-
gen nicht zurückschickt, Rückfragen
nicht beantwortet und so fort. Ein
derart unvernünftiges Verhalten des
Versicherungsnehmers stellt regelmä-
ßig eine Obliegenheitsverletzung dar,
die nach den Regeln des § 6 Abs. 3
VVG i.V.m. den einschlägigen Bestim-
mungen aus den Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen zur Leistungs-
freiheit des Versicherers führen kann.
Dies soll im Rahmen dieses Beitrages
indessen nicht vertieft werden.

In der Rechtsprechung besteht aller-
dings Streit darüber, wann in solchen
Fällen die Verjährungsfrist beginnt.
Während ein Teil der Instanzgerichte
in solchen Fällen den Zeitpunkt als
maßgeblich für die Fälligkeit und da-
mit den Verjährungsbeginn ansieht,
in dem ohne das schuldhafte Verhal-
ten des Versicherungsnehmers der
Anspruch fällig geworden wäre, folgt
der BGH (vgl. VersR 1987, 1235 ff.)
dieser Auffassung nicht. Nach dieser
Rechtsprechung hindert die Untätig-
keit des Versicherungsnehmers regel-
mäßig die Fälligkeit und damit den
Beginn der Verjährung. Eine Ausnah-
me nimmt die Rechtsprechung ledig-
lich an in Mißbrauchsfällen, in denen
die unterlassene Mitwirkung des
Versicherungsnehmers als rechtsmiß-
bräuchlich anzusehen ist (vgl. BGH,
VersR 2002, 698 ff.).

Jedem Anwalt, der den Versiche-
rungsnehmer schon in dieser Phase
vertritt, ist dringend anzuraten, die-
sen zur ordnungsgemäßen Mitwir-
kung bei der Feststellung des Versi-
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cherungsfalles anzuhalten, einerseits
um Leistungsfreiheit des Versicherers
wegen Obliegenheitsverletzungen zu
verhindern, andererseits um bei der
Verjährungsfrage unliebsame Überra-
schungen zu vermeiden, die im Ernst-
fall zu seiner Haftung führen können.

Fälligkeit mit der Folge des Verjäh-
rungsbeginns zum Jahresende tritt
jedoch immer ein, wenn der Versiche-
rer die geforderte Leistung ganz oder
zum Teil ablehnt, wobei es für die
Verjährungsfrage keine Rolle spielt,
ob diese Ablehnung zu Recht oder zu
Unrecht erfolgt ist.

Erkennt der Versicherer den geltend
gemachten Leistungsanspruch an,
stellen sich Verjährungsprobleme in
der Praxis nicht mehr, da die Leistung
umgehend und freiwillig erfolgen wird.

II.

Einzelne Versicherungszweige weisen
hinsichtlich der Anspruchsverjährung
Besonderheiten auf, die der Anwalt
kennen muß.

Dies gilt zunächst für den gesamten
Bereich der Haftpflichtversicherung,
geregelt in den §§ 149 ff. VVG i.V.m.
den jeweils geltenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen. Durch-
aus laienhaft wird häufig, leider auch
in Anwaltskreisen, die Auffassung
vertreten, der sogenannte Deckungs-
anspruch gegen den Haftpflichtver-
sicherer richte sich schlicht auf den
Ausgleich von Schadenersatzansprü-
chen Dritter gegen den eigenen VN
bzw. mitversicherte Personen (vgl. §
149 VVG). In gleicher Weise schuldet
der Versicherer jedoch auch den so-
genannten Rechtsschutz, was in §
150 VVG i.V.m. den verschiedenen
Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen näher geregelt ist.

Richtigerweise schuldet daher der
Versicherer zunächst die Überprüfung
der gegen den Versicherungsnehmer
bzw. mitversicherte Personen erhobe-
nen Ersatzansprüche nach Grund und
Höhe. Gelangt der Versicherer zu dem

Ergebnis, daß diese nicht bzw. nicht
in geltend gemachter Höhe bestehen,
schuldet er insoweit Rechts- bzw.
Abwehrschutz. Soweit der Versiche-
rer die erhobenen Ansprüche als be-
rechtigt ansieht, hat er seinen Versi-
cherungsnehmer durch Zahlung frei-
zustellen bzw. diesem Ersatz zu lei-
sten, soweit der Versicherungsneh-
mer ausnahmsweise berechtigt selbst
Zahlung geleistet hat.

Gleiches gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer zur Leistung von Scha-
denersatz verurteilt wird.

Auf Einzelheiten kann und muß an
dieser Stelle nicht eingegangen wer-
den. Wichtig ist jedoch, daß die
Rechtsprechung diese umfassenden
Ansprüche gegen den Versicherer als
einheitlichen Deckungsanspruch be-
greift, der auch einheitlich verjährt.
Werden daher gegen den Versiche-
rungsnehmer oder mitversicherte Per-
sonen von dritter Seite Schadener-
satzansprüche (ernsthaft) erhoben,
beispielsweise durch außergerichtli-
che Geltendmachung, erst recht je-
doch durch Geltendmachung im ge-
richtlichen Verfahren (Klage, Prozeß-
kostenhilfegesuch, Mahnbescheid,
Antrag auf Durchführung des selb-
ständigen Beweisverfahrens, jedoch
auch Streitverkündung), wird der
Deckungsanspruch gegen den Versi-
cherer sofort fällig mit der Folge, daß
die 2-jährige Verjährungsfrist mit dem
Ende des Jahres zu laufen beginnt.

Nicht erforderlich für den Verjäh-
rungsbeginn ist in diesen Fällen, daß
der Versicherer überhaupt Kenntnis
von dem Versicherungsfall erhalten hat.

Nicht wenige Versicherungsnehmer
einschließlich ihrer Anwälte sehen
sich erfolgreich erhobenen Verjäh-
rungseinreden seitens des Haft-
pflichtversicherers ausgesetzt, weil
sie – etwa in der Annahme, der erho-
bene Anspruch sei ohnehin unbe-
gründet – ohne jede Schadenmel-
dung die außergerichtliche Korre-
spondenz selbständig führen ein-

schließlich der sich anschließenden
gerichtlichen Auseinandersetzung.

Eine Ausnahme gilt jedoch in den
Fällen des § 154 Abs. 1 VVG: Hier-
nach hat der Versicherer die Entschä-
digungsleistung binnen zwei Wochen
von dem Zeitpunkt an zu leisten, in
welchem der Dritte von dem Versi-
cherungsnehmer befriedigt oder der
Anspruch des Dritten durch rechts-
kräftiges Urteil, durch Anerkenntnis
oder  Vergleich festgestellt worden
ist. Verwandelt sich hiernach wäh-
rend des Laufs der Verjährungsfrist
der bisher bestehende Abwehran-
spruch in einen Freistellungs- bzw.
Erstattungsanspruch um, beginnt
hierfür jedenfalls nach der nicht un-
umstrittenen Rechtsprechung des
BGH eine neue 2-jährige Verjährungs-
frist zu laufen.

Gleichwohl kann jedermann nur drin-
gend abgeraten werden, sich hierauf
einzustellen bzw. zu verlassen, da re-
gelmäßig der Versicherungsschutz
wegen der Obliegenheitsverletz-
ungen durch unterlassene Schaden-
anzeige und eigenmächtige Prozeß-
führung verloren geht.

Eine weitere Besonderheit besteht im
Bereich der Rechtsschutzversiche-
rung. Hier gingen die Meinungen in
Rechtsprechung und Literatur bis zu
einer Entscheidung des BGH vom
14.04.1999 (abgedruckt u.a. in VersR
1999, 706 f.) weit auseinander. Der
BGH hat es abgelehnt, die vorstehend
behandelten Grundsätze aus der
Haftpflichtversicherung auch auf den
Bereich der Rechtsschutzversicherung
zu übertragen. Maßgeblich ist nun-
mehr der Zeitpunkt, zu dem der Ver-
sicherungsnehmer wegen der Kosten
in Anspruch genommen wird (entwe-
der vom eigenen Anwalt bzw. vom
Gegner oder auch von der Gerichts-
kasse), da er erst ab diesem Zeitpunkt
im Wege der Leistungsklage auf Kos-
tenbefreiung klagen könnte. Diese
Rechtsprechung ist mithin außeror-
dentlich versicherungsnehmerfreund-
lich, führt sie doch regelmäßig zu ei-

Haftungsfallen
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nem späten Verjährungsbeginn. Gleich-
wohl ist auch hier dringend zu raten,
den Rechtsschutzversicherer zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt zu verstän-
digen und alle kostenauslösenden
Maßnahmen mit ihm abzustimmen,
da ansonsten wiederum Leistungs-
freiheit unter dem Gesichtspunkt der
Obliegenheitsverletzung droht.

III.

Das VVG kennt in § 12 Abs. 2 VVG
eine besondere Hemmungsregelung
für versicherungsvertragliche Ansprü-
che gegen den Versicherer. Ist hier-
nach der Anspruch des Versiche-
rungsnehmers bei dem Versicherer
angemeldet worden, ist die Verjäh-
rung bis zum Eingang der schriftli-
chen Entscheidung des Versicherers
gehemmt. Voraussetzung für diese
Hemmung ist daher immer die An-

meldung des Anspruchs beim Versi-
cherer. Diese Regelung hilft daher
nicht in den vorstehend behandelten
Haftpflichtfällen, in denen die 2-jäh-
rige Verjährungsfrist schon dadurch
zu laufen beginnt, daß der Dritte
ernsthaft Ansprüche erhebt, ohne
daß der Versicherer hiervon Kenntnis
haben muß.

Regelmäßig wird in der bloßen
Schadenanzeige, insbesondere in der
Einreichung des sogenannten Scha-
denanzeigeformulars konkludent
auch die Anspruchsanmeldung zu
sehen sein, zumal die Anmeldung
dem Grunde nach genügt.

Besonderheiten gibt es insoweit im
Bereich der privaten Unfallversiche-
rung, weil hier regelmäßig mehrere
Versicherungsleistungen in einem

Vertrage enthalten sind. Von daher
hat der Versicherungsnehmer seinem
Versicherer auch mitzuteilen, welche
Ansprüche er geltend macht (bei-
spielsweise Krankenhaustagegeld,
Invaliditätsentschädigung, Über-
gangsleistung pp.).

Ergibt sich allerdings aus den einge-
reichten Unterlagen zweifelsfrei, daß
beispielsweise eine Querschnittsläh-
mung oder der Verlust einer Glied-
maße eingetreten ist, dann kann für
den Versicherer nicht zweifelhaft blei-
ben, daß hierfür Invaliditätsleistun-
gen beansprucht werden.

Die Hemmung dauert an bis zum Ein-
gang der schriftlichen Entscheidung
des Versicherers. Diese muß nicht mit
einer qualifizierten Belehrung nach §
12 Abs. 3 VVG verbunden sein, um
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die Verjährungshemmung enden zu
lassen. Im übrigen muß der Bescheid
des Versicherers sich eindeutig und er-
schöpfend erklären. Der Versicherungs-
nehmer muß erkennen, inwieweit die
geltend gemachten Ansprüche abge-
lehnt werden, wobei allerdings eine
Begründung für die Entscheidung des
Versicherers nicht gefordert wird.

Umstritten ist auch hier die Frage, ob
und wann die Hemmung endet,
wenn der Versicherungsnehmer auf
Fragen seines Versicherers nicht ant-
wortet. Im Einzelfall kann aus der
konstanten Nichtreaktion des Versi-
cherungsnehmers trotz Rückfragen
seines Versicherers darauf geschlos-
sen werden, der Anspruch werde
nicht weiterverfolgt, wobei hier aller-
dings eine erhebliche Rechtsunsicher-
heit besteht hinsichtlich des Zeitpunk-
tes, zu dem die Hemmung endet.

Der Versicherer wird in solchen Fällen
regelmäßig eine ablehnende Entschei-
dung verschicken mit der Begrün-
dung, die Ansprüche mangels weite-
rer Informationen und Unterlagen
nicht weiter prüfen zu können. Ein der-
artiger Bescheid beendet mit seinem
Zugang die Verjährungshemmung.

Besonderheiten gibt es auch hier wie-
derum im Bereich der Haftpflichtver-
sicherung, deren Verjährung auch
ohne Kenntnis des Versicherers läuft.

Meldet der Versicherungsnehmer
während des Laufs der Verjährungs-
frist seinen Deckungsanspruch an,
tritt automatisch Hemmung ein, bis
der Versicherer schriftlich entscheidet.

IV.

Zur Wahrung der Verjährungsfrist
muß der Versicherungsnehmer recht-
zeitig die erforderlichen Maßnahmen
in die Wege leiten. Aus dem Katalog
des § 204 BGB n.F. kommen regelmä-
ßig nur in Betracht die Ziff. 1 (Klageer-
hebung), Ziff. 3 (Mahnbescheid) und
Ziff. 14 (Prozeßkostenhilfegesuch).

Verjährungshemmende Wirkung
kommt diesen Maßnahmen jedoch
nur insoweit zu, als sie vom Berech-
tigten ausgehen, also entweder vom
Versicherungsnehmer oder solchen
Personen, die nach dem Inhalt des
Versicherungsvertrages zur selbstän-
digen Geltendmachung ihrer Ansprü-
che berechtigt sind.

Gefährlich ist die lediglich teilweise
Geltendmachung eines Anspruchs.
Insoweit tritt die Hemmung nur in
Höhe des geltend gemachten Teilan-
spruchs ein, während die Verjäh-
rungsfrist ansonsten weiterläuft (an-
ders als bei offenen Teilklagen im
Rahmen des § 12 Abs. 3 VVG). Der
vorsichtige Anwalt wird daher eine
Teilklage nur dann erheben, wenn er
zuvor mit dem Versicherer wegen des

Restes eine sogenannte Verjährungs-
absprache getroffen hat. Unterläßt er
dies, droht ihm jedenfalls bei erfolg-
reichem Prozessieren hinsichtlich des
geltend gemachten Teils unweigerlich
ein Regreß.

Keine Hemmungswirkung hat eine
Beschwerde bei der Bundesanstalt für
Finandienstleistungsaufsicht (BafFin).
Beschwert sich der Versicherungsneh-
mer demgegenüber beim Versiche-
rungsombudsmann, so tritt hierdurch
Hemmungswirkung ein (vgl. zur
Verfahrensordnung des Ombuds-
mannes NVersZ 2002, 296 f.).

V.

Vorstehende Ausführungen zeigen,
daß Verjährungsproblematik im Be-
reich des Versicherungsrechts häufig
nicht einfach zu beurteilen ist.

Zur Vermeidung von Fehlern und
möglicher eigener Inanspruchnahme
durch den Mandanten kann jedem
Anwalt nur dringend geraten wer-
den, es von vornherein auf Verjäh-
rungsfragen überhaupt nicht ankom-
men zu lassen und frühzeitig die er-
forderlichen Maßnahmen in die Wege
zu leiten sobald sich abzeichnet, daß
eine außergerichtliche Einigung mit
dem Versicherer nicht gelingt. Wer
diese Grundregel beachtet, wird vor
unliebsamen Überraschungen be-
wahrt bleiben.
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All about EL§A

Liebe Leserinnen und Leser,

ELSA- die European Law Students’ Association ist eine
unabhängige, politisch neutrale und gemeinnützige Or-
ganisation von Jurastudenten, Rechtsreferendaren und
jungen Juristen. Gegründet wurde ELSA 1981 in Wien von
Jurastudenten aus Österreich, Polen, Ungarn und Deutsch-
land. Seit 1981 existiert auch der Dachverband ELSA-
Deutschland e.V. mit heute insgesamt 4.700 Mitgliedern.
Unter dem Moto „Juristen in Europa, gemeinsam für Eu-
ropa“ will ELSA den Dialog unter jungen Europäern auf
dem Gebiet der Rechtswissenschaft fördern. Im Hinblick
auf die zunehmende Angleichung der unterschiedlichen
Rechtssysteme innerhalb Europas und der wachsenden In-
ternationalisierung der Wirtschaft will ELSA helfen, den
Weg in ein gemeinsames Europa zu ebnen. ELSA bietet
Juristen vom ersten Semester bis zum Eintritt ins Berufsle-
ben die Chance, den Blick über den nationalen akademi-
schen Tellerrand hinaus zu erweitern. ELSA bietet nicht
nur die Möglichkeit, sich im Rahmen von Austauschpro-
grammen mit anderen Kulturen und Rechtskreisen zu be-
fassen. Es bietet daneben den Mitgliedern Möglichkeiten,
die weit über das hinausgehen, was ein normaler Student
jemals erleben kann: An Beratungen der ECOSOC Aus-
schüsse in Brüssel teilnehmen, vor dem BGH plädieren,
internationale Forschungs- und Publikationsmöglichkeiten
und gerade auch ein persönliches Netzwerk, das bereits
existiert und ständig wächst. Kreativität, Teamgeist und
Engagement sind nicht  etwa aus dem Anforderungsprofil
einer Kanzleibroschüre entnommen, sondern Schlagworte,
die auf viele aktive ELSA-Mitglieder zutreffen.
ELSA-Saarbrücken e.V. gehört mit seinen 130 Mitgliedern
zu einer der größeren ELSA-Fakultätsgruppen. Den Schwer-
punkt unserer Aktivitäten bilden die sogenannten key
areas, zu denen neben den akademische Aktivitäten wie
Vorträgen und Informationsveranstaltungen, Seminaren
und Konferenzen sowie regelmäßig angebotene Fahrten
zu juristisch interessanten Orten wie dem BGH in Karlsru-
he und dem EuGH in Luxemburg auch gehören das
Praktikantenaustauschprogramm STEP gehört.  Daneben
ist ELSA-Saarbrücken Ausrichter des Referententreffens von
ELSA-Deutschland e.V. unter der Schirmherrschaft von Frau
Spoerhase-Eisel im November.
Ein Engagement bei ELSA-Saarbrücken steht jedoch nicht
nur Studenten sondern auch fertigen Juristen offen. Es
bietet Ihnen die Möglichkeit, Studenten kennenzulernen
und das universitäre Juristenleben an der Universität des
Saarlandes; so zum Beispiel durch Ihre Unterstützung in
der Durchführung unserer Moot Courts – simulierter Ge-
richtsverhandlungen, die Studenten schon vor dem 1.
Staatsexamen spielerisch mit den prozessualen Verfahrens-
vorschriften vertraut machen soll – zu bereichern und den

Kontakt zwischen Studium und Praxis zu intensivieren. Für
das bereits erwähnte Praktikantenaustauschprogramm
STEP sind wir außerdem immer auf der Suche nach Rechts-
anwälten, die für einen von ihnen bestimmbaren Zeitraum
einen Praktikanten aus einem unserer ELSA-Partnerländer
aufzunehmen bereit sind. Um die Teilnehmerbeiträge für
unsere Fahrten, Vorträge und Konferenzen für die Studen-
ten so preiswert wie möglich zu halten, würden wir uns
daneben sehr freuen, wenn Sie uns, sei es für einzelne
Projekte oder aber die generelle Arbeit von ELSA-Saarbrü-
cken, durch Sach- oder Geldspenden unterstützen wür-
den.
Wir informieren Sie gerne auch persönlich über unsere
aktuellen Projekte und laden Sie zu unseren Veranstaltun-
gen ein. Wir würden uns sehr freuen, den einen oder an-
deren unter Ihnen demnächst als Freund und Förderer von
ELSA-Saarbrücken e.V. begrüßen zu dürfen.

ELSA-Saarbrücken e.V.

Kontakt: www.elsa-saarbruecken.de
oder E-mail an: vorstand@elsa-saarbruecken.de
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RA Dr. Jens Schmidt | Saarbrücken

I.

Wurde früher das Zwischenverfahren
oft als „nutzlose Formalität“ angese-
hen, schien sich dies durch die Um-
gestaltung des Eröffnungsbeschlus-
ses durch das StPÄG 1964 geändert
zu haben.

Dass das Zwischenverfahren gleich-
wohl auch heute noch oftmals als rei-
ne „Durchlaufstation“ missverstan-
den wird, liegt nicht zuletzt daran,
dass auch Verteidiger deren Bedeu-
tung bei weitem unterschätzen (vgl.
Dahs, Handbuch des Strafverteidi-
gers, 6. Auflage 1999, Rand-Nr. 383 ff.).

Zwar ist eine Ablehnung der Eröff-
nung – prozentual gesehen – verhält-
nismäßig selten zu verzeichnen, in
absoluten Zahlen – ca. 4.000 pro Jahr
– jedoch von einigem Gewicht, wes-
halb die kritische Prüfung von Ankla-
geschriften nicht vernachlässigt wer-
den darf (vgl. Egon Müller, Empfeh-
len sich Änderungen des Strafver-
fahrensrecht mit dem Ziel, ohne Preis-
gabe rechtstaatlicher Grundsätze den
Strafprozess, insbesondere die Haupt-
verhandlung, zu beschleunigen?, in:
Beiträge zum Strafprozessrecht (1969–
2001) S. 59, 72 f m.w.N.).

II.

1. Bedenklich erscheint daher die
weitverbreitete Praxis vieler Gerichte,
nach Mitteilung der Anklageschrift –
formularmäßig – eine Erklärungsfrist
von sieben Tagen anzuordnen.

Der Praxisalltag lehrt, dass viele Be-
schuldigte erst nach Zustellung der
Anklageschrift einen Verteidiger auf-
suchen, so dass es bereits auf Schwie-
rigkeiten stößt, innerhalb der Erklä-
rungsfrist einen Rechtsanwalt zu kon-
sultieren; gelingt es bzw. ist der Ver-
teidiger bereits im Ermittlungsverfah-
ren tätig geworden, wird es diesem
aufgrund der üblichen Postlaufzeiten
i.d.R. unmöglich sein, innerhalb der

Zur Verteidigung
im Zwischenverfahren

Wochenfrist Akteneinsicht zu neh-
men, seinen Mandanten (erneut) an-
zuschreiben und ein abschließendes
Beratungsgespräch durchzuführen.

Berücksichtigt man weiter, dass der
Anspruch auf rechtliches Gehör die
Gelegenheit zur Äußerung in ange-
messener Zeit umfasst (vgl. Meyer-
Goßner, Strafprozessordnung, 47.
Auflage 2004, Einl. Rdnr. 28 m.w.N.),
dürfte die als rechtstaatliches Mini-
mum bezeichnete Wochenfrist (vgl.
Meyer-Goßner, Strafprozessordnung,
47. Auflage 2004, § 201 Rdnr. 4
m.w.N.) nur in seltenen Ausnahme-
fällen ausreichend sein.

2. Insoweit verdient jedoch die
Tatsache Beachtung, dass die Erklä-
rungsfrist (stillschweigend) verlängert
werden kann (vgl. Dahs, Handbuch
des Strafverteidigers, 6. Auflage
1999, Rdnr. 399; Meyer-Goßner, Straf-
prozessordnung 47. Auflage 2004, §
201 Rdnr. 4 m.w.N).

Es empfiehlt sich ein gestuftes Vorgehen.

Im ersten Schritt sollte zusammen mit
der (erneuten) Akteneinsicht die an-
gemessene Verlängerung der Erklä-
rungsfrist beantragt werden; nach
erfolgter Akteneinsicht, sollte mit
Rückgabe der Akte eine konkrete Frist
erbeten werden.

Das gestufte Vorgehen trägt dem
Umstand Rechnung, dass erst nach
erfolgter Akteneinsicht zuverlässig
abgeschätzt werden kann, welche
Frist als angemessen anzusehen ist.

3. Diesen Überlegungen folgend
empfiehlt sich folgender Text:

„In der Strafsache
betreffend...

zeige ich an, dass mich der Ange-
schuldigte mit seiner Verteidigung
beauftragt hat.

Eine auf mich lautende Vollmacht-
urkunde liegt an.

Ich beantrage,

mir die Akte für drei Tage zur
Einsichtnahme zu überlassen
und
die Frist zur Stellungnahme im
Zwischenverfahren angemes-
sen zu verlängern.

Rechtsanwalt“

„In der Strafsache
betreffend...

reiche ich die Akte nach Einsicht-
nahme zurück.

Ich kündige an eine schriftsätz-
liche Stellungnahme im Zwischen-
verfahren bis spätestens  ..........
zur Akte zu reichen.

Um stillschweigende Einräumung
einer entsprechenden Frist wird
geben.

Rechtsanwalt“

III.

Lässt das Gericht die Anklage zu,
ohne die (stillschweigend) gesetzte
Frist abzuwarten, stellt dies eine
rechtswidrige Verkürzung des recht-
lichen Gehörs dar (vgl. BVerfGE 12,
110, 113). Auf entsprechenden An-
trag erhält der Verteidiger nachträg-
lich rechtliches Gehör (§ 33 a StPO).

Liegt eine bewusste Verkürzung des
rechtlichen Gehörs vor, ist daneben
ein Befangenheitsgesuch in Erwä-
gung zu ziehen, da die Sachbe-
handlung des Richters nach allgemei-
ner Ansicht Misstrauen in dessen
Unvoreingenommenheit rechtfertigt,
wenn dieser das rechtliche Gehör
vorsätzlich verkürzt (vgl. Meyer-
Goßner, Strafprozessordnung, 47.
Auflage 2004, § 24 Rdnr. 17 m.w.N.).
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Der Deutsche Anwaltverein kann
allen Mitgliedern ein neues Ko-
operationsangebot unterbreiten.
Die Firmen Rover und MG gewäh-

Sofern Sie oder Ihre Mitarbeiter-
Innen den Schlüssel für Ihr Post-
fach im Landgericht Saarbrücken
einmal vergessen haben, helfen
wir Ihnen mit unserem General-
schlüssel gerne aus. Wenden Sie
sich an die Geschäftsstelle des
SAV auf Zimmer 143 im Landge-
richt.

ren den DAV-Mitgliedern gegen
Nachweis einen Rabatt von 20 %
auf alle Modelle, respektive 18 %
auf die Modelle des Roadsters MG

TF. Informationen auf der Home-
pagge des DAV:
www.anwaltverein.de/01/03/
rover.pdf

Rahmenabkommen

Gerichtsfächer
Landgericht Saarbrücken

Serviceleistungen

Kooperationsangebot
von Rover und MG
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Zum 31.5.2004 ist der langjährige
Vorsitzende des 8. Zivilsenats, Herr
VROLG Dr. Batsch in den Ruhestand
getreten. Den Vorsitz des 8. Zivil-
senats hat ab 1.6.2004 Frau VROLG
Gaillard, bislang Vorsitzende des 3.
und 4. Zivilsenats, übernommen

Voraussichtlich zum 30.6.2004 wird
ferner die langjährige Vorsitzende des
7. Zivilsenats, Frau VROLG Holschuh
in den Ruhestand versetzt werden.
Wer die Nachfolge im Vorsitz des 3.,
4. und des 7. Zivilsenats übernehmen
wird, ist noch nicht bekannt.

Nachdem Frau ROLG Hermanns, bis-
her stellvertretende Vorsitzende des
5. Zivilsenats und des 2. Strafsenats
des Saarländischen OLG, Anfang Mai
2004 zur Richterin am BGH ernannt

worden ist, ist Frau ROLG Dr. Madert-
Fries mit Wirkung vom 3.5.2004 dem
5. Zivilsenat und dem 2. Strafsenat
zugewiesen worden. Zum neuen
stellvertretenden Vorsitzenden des 5.
Zivilsenats und des 2. Strafsenats ist
Herr ROLG Geib bestellt worden. Den
5. Zivilsenat/2. Strafsenat verlassen
hat demgegenüber Herr ROLG Dr.
Dörr, der seit dem 1.6.2004 dem 3.
u. 4. Zivilsenat angehört. Für 6 Mo-
nate an den 5. Zivilsenat abgeordnet
worden ist Frau RLG Jung, die aller-
dings vornehmlich Verwaltungsauf-
gaben zu erfüllen hat.

Die Aufgaben der zum BGH gewech-
selten Richterin Hermanns als Pres-
sesprecherin des Saarländischen OLG
hat ROLG Burmeister übernommen.

„Personalkarussell“ am OLG

Veränderungen
auch am Landgericht

Vor kurzem ist der bisherige Vorsit-
zende der 2. Zivilkammer (Beru-
fungskammer) des LG, Herr VRLG Si-
mon in den Ruhestand getreten. Sei-
ne Nachfolge soll spätestens zum
1.7.2004 Frau VRLG Wolff, bisher Vor-
sitzende der 14. Zivilkammer, antre-
ten. Deren Position wird Herr VRLG
Müller einnehmen.

Die 8. Zivilkammer, deren Vorsitzen-
der Herr VRLG Müller bislang war, soll
aufgelöst werden.
Das gleiche Schicksal wird in einigen
Monaten die Kammer für Handelssa-
chen IV treffen. Grund hierfür ist ein
Rückgang der Eingänge bei den KfH.
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RAin Anette Feldmann |
Saarbrücken

Aller (Neu-)Anfang ist schwer, ins-
besondere, wenn man sich fast 50
Jahre an ein Gesetz und seine
Strukturen gewöhnt hatte und
nun gezwungen ist, komplett um-
zudenken. Aber so erfuhren die
Zuhörer: es lohnt sich wenn man
die Möglichkeiten, die das neue
Gesetz bietet nur genau erkennt,
umsetzt und zu begründen weiß.
Die Rede ist von dem neuen RVG,
das die BRAGO ab dem 01.07.
2004 ersetzt. Dezimalgebühren
anstatt Bruchteilsgebühren,  Re-
gelung der Gebührentatbestände
in einem Vergütungsverzeichnis
(VV) anstatt vormals in Paragra-
phen, teilweise anrechnungsfreie
außergerichtliche Gebühren – so-
wohl in zivilrechtlichen Angele-
genheiten, wie in Straf- und Buß-
geldsachen ergeben sich umfang-
reiche Änderungen.

Sich von den gewohnten Denk-
strukturen der BRAGO zu lösen
und auf die Neuerungen des RVG
insbesondere für das Gebiet des
Arbeitsrechtes vorbereitet zu sein,

Bericht

Interessenkreis Arbeitsrecht
vom 11.05.2004

war das Ziel des engagierten und
informativen Vortrages von Kol-
lege Rainer Hoffmann beim Tref-
fen des Interessenkreises Arbeits-
recht am 11.05.2004 in der Ta-
baksmühle.

Dabei wurde klar, dass man von
Anbeginn an Anwalt in eigener
Sache sein muss, wenn man von
der Gebührenanpassung profitie-
ren will. So wird z.B. die außerge-
richtliche Geschäfts- Bespre-
chungs- und Beweisaufnahme-
gebühr des § 118 BRAGO durch
eine einheitliche Geschäftsgebühr
mit einem Gebührenrahmen zwi-

schen 0,5 und 2,5 ersetzt. Eine der
wichtigsten Fragen ist daher, wie
sich in Zukunft die Mittelgebühr
errechnet. Da selbst Kommenta-
toren und Gebührenexperten hier
noch uneinig sind,  muss sich die
Anwaltschaft, durch entsprechen-
den Vortrag bei Gericht, selber
darum bemühen, eine Mittelge-
bühr von 1,3 durchzusetzen. Dies
ist umso wichtiger, als zukünftig
dem Rechtsanwalt die außerge-
richtliche Gebühr zum Teil anrech-
nungsfrei erhalten bleibt, hier also
eine Gebührenoptimierung mög-
lich ist. Mit vorbereitetem Skript,
Rechenbeispielen und vielen Tipps
bot Rainer Hoffman einen einein-
halbstündigen kompakten Über-
blick und schaffte bei den Kolle-
ginnen und Kollegen das entspre-
chende Problembewusstsein für
den Tag nach dem 30.06. 2004.

Der Interessenkreis Arbeitsrecht
trifft sich in der zweiten Jahres-
hälfte erneut. Dann geht es um
das Thema Entgeltrahmenabkom-
men. Anregungen und weitere
Themenvorschläge werden von
Herrn Kollegen Joachim Malter
gerne entgegengenommen.
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· Kostenloser Bezug des Saarländischen Anwalts-
blatts (4x jährlich)

· Kostenlose Mitgliedschaft im Jahr der Zulassung
und im darauf folgenden Jahr

· DAV-Ratgeber als Begrüßungsgeschenk

· Kostenlos den halbjährlichen Veranstaltungs-
kalender der Anwaltsakademie

· Kostenlose Vermittlung von Namen u. Anschriften
von Anwälten im europäischen Ausland

· Sonderkonditionen bei den Fortbildungsveranstal-
tungen der SAV-Service GmbH (ca. 20 % Rabatt)

· Sonderkonditionen – innerhalb Saarbrückens –
beim Telefonanbieter Pulsaar (5 % günstiger)

· Sonderkonditionen bei „Optikland die Brille“ 10 %
Rabatt

Alle Leistungen des Saarländischen AnwaltVereins

· Firmenkarte bei Kaufhof (auf alle Artikel außer
Elektroartikel 10 % Rabattierung)

· Sonderkonditionen beim Abschluss von Berufs-
haftpflicht und Kanzleiversicherung bei Gerling
Allgemeine Versicherung AG

· Sonderkondition beim Abschluss einer Kranken-
versicherung bei der DKV

· Sonderkonditionen beim Zugang zum Kurier-
dienst der SAV-Service GmbH

· Sonderkonditionen beim Kauf eines Fahrzeuges
der Marke Peugeot (zwischen 12 % und 20 %
Rabatt möglich)

· Sonderkonditionen beim Weinhandel
„Les Sommeliers“ (10 %)

Alle Leistungen des DeutschenAnwaltVereins
(in dem Sie über den SAV mittelbar Mitglied werden)

· Kostenloser Bezug des Anwaltsblatts (11 x jährlich)

· Kostenlose Aufnahme in den Datenbestand der
Deutschen Anwaltauskunft, der Anwalts-
vermittlung des DAV (nur für DAV-Mitglieder)

· Kostenlose AnwaltCard – das Kreditkartendoppel
des DAV

· Zugang zu den 20 verschiedenen DAV-Arbeitsge-
meinschaften (nur für DAV-Mitglieder), die u.a.
einen Erfahrungsaustausch ermöglichen

· Sonderkonditionen bei den Fortbildungsveranstal-
tungen der Deutschen Anwaltsakademie

· Sonderkonditionen bei den Fortbildungsveranstal-
tungen des DAV

· Sonderkonditionen für das Anwaltsverzeichnis
(ca. 40 Euro Ersparnis)

· Ermäßigte Grundgebühr beim Telefonieren im
D-1 und D-2-Mobil-Netz über die Deutsche
Telekom bzw. die Vodafone D2 GmbH

· Sonderkonditionen bei E-Plus

· Sonderkonditionen im Festnetz/Mobilfunk/
Internetzugang über Telego!

· Sonderkonditionen beim Zugang zu Jurion
(40 % für Mitglieder, 50 % für Mitglieder des
Forums Junge Anwaltschaft)

· Sonderkonditionen beim Bezug der NJW
(ca. 20 Euro Ersparnis)

· Sonderkonditionen bei Rover und MG
(18 % bis 20 % Rabatt möglich)

Beitritt:

Nehmen Sie unsere zahlreichen Vorteile in Anspruch, stärken Sie unseren gemeinsamen Einfluss in Politik und
Wirtschaft, arbeiten Sie mit uns an einer gemeinsamen und starken Saarländischen Anwaltschaft.

Daher: Zögern Sie nicht länger
und treten Sie dem örtlichen Anwaltverein mit über 800 Mitgliedern bei.



19

SAARLÄNDISCHES

BLATTANWALTS

Absender:
Gerichtsfach:154 LG
An den
SaarländischenAnwaltVerein e.V.
Landgericht Zi. 143
Franz-Josef-Röder-Str. 15

66119 Saarbrücken

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den SaarländischenAnwaltVerein e.V.

Ich bin damit einverstanden, dass Sie meinen Mitgliedsbeitrag von meinem unten stehenden Konto
einziehen. Diese Ermächtigung gilt bis auf schriftlichen Widerruf durch mich. Der Einzug beginnt mit
dem Aufnahmemonat.

Saarbrücken, den ___________________________ ___________________________________
(Unterschrift)

Name: _______________________________________________________________________

Vorname: _______________________________________________________________________

Geburtstag: _____ / _____ / __________

Büro: _______________________________________________________________________

Wohnung: _______________________________________________________________________

Telefon (Büro): ___________________   Fax (Büro): ___________________   Telefon (privat): ___________________

Gerichtsfach: _____      E-Mail: ____________________________

Internet-Adresse: ________________________________

Bankverbindung: ____________________________________________________________

Konto-Nr.: __________________________________ BLZ: _______________________

Anwalt seit: _____ / _____ / __________ Zugelassen seit: ______________

Mitglied seit: * ________________________________ Mitgliedsnummer:* ____________

*Wird durch den SaarländischenAnwaltVerein ausgefüllt!

Antrag auf Mitgliedschaft im Saarländischen AnwaltVerein e.V.

Mitgliedschaft SAV
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Seminarrückblick

RA Wolfram Schneider |
Saarbrücken

Mit Herrn Richter am Landgericht
Hamburg Dr. Hans Langenberg
konnte die SAV Service GmbH ei-
nen äußerst kompetenten Referen-
ten gewinnen, der einigen Mitglie-
dern des Saarländischen Anwalts-
vereins aus der vor ca. zehn Jahren
von ihm angehaltenen zweitägigen
Fortbildungsveranstaltung „Kom-
paktkurs Mietrecht“ noch in bester
Erinnerung sein dürfte.
Im Rahmen des Kurzseminars „Ak-
tuelles Mietrecht“ ging es vorlie-
gend nun um die komprimierte Dar-
stellung der aktuellen mietrecht-
lichen Rechtsprechung, insbesonde-
re zu den Vorschriften des Mietrechts-
reformgesetzes und des Schuld-
rechtsmodernisierungsgesetzes.

Fortbildungsseminar
„Aktuelles Mietrecht“
vom 26.05.2004

In dem dreistündigen Kurzseminar
gelang es Herrn Dr. Langenberg in
überzeugender Weise, den ca. 25
Teilnehmern des Seminars anhand
von über 150 Entscheidungen einen
Überblick über die aktuelle Recht-
sprechung der letzten beiden Jahre
zu verschaffen. Die Entscheidun-
gen, die in ihren Leitsätzen mit ent-
sprechenden Fundstellen in einem
übersichtlich gegliederten Skript zu-
sammengefaßt waren, befaßten
sich sowohl mit den klassischen
Themen mietrechtlicher Auseinan-
dersetzungen wie der Schriftform,
den Schönheitsreparaturen sowie
den Betriebskosten und deren Um-
lagefähigkeit, der Laufzeit des Miet-
vertrages unter Berücksichtigung
der aktuellen Rechtsprechung des
BGH zur Möglichkeit des zeitlich
befristeten Ausschlusses des gesetz-

lichen Kündigungsrechts des Wohn-
raummieters, als auch mit Rand-
themen und prozessualen Beson-
derheiten.

Mit kleinen Anekdoten aus seinem
beruflichen Alltag als Richter beim
Landgericht Hamburg und süffisan-
ten Anmerkungen zu manchen der
zitierten Entscheidungen gestalte-
te Herr Dr. Langenfeld die Veran-
staltung kurzweilig und sicherte
sich die Aufmerksamkeit der Teil-
nehmer bis zuletzt.

Fazit:
Ein gelungenes Kurzseminar mit ei-
nem kompetenten Referenten und
hohem Informationswert.
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Seminare

19. Juni 2004

Automatisiertes gerichtliches
Mahnverfahren

Das automatisierte gerichtliche Mahnverfahren ist
eines der größten Justizverfahren in der Bundesre-
publik. Ab dem 01.07.2004 soll dieses Verfahren auch
im Saarland eingeführt werden.
Obwohl das Mahnverfahren eigentlich schnell und
einfach ablaufen sollte, führen Fehler und mangeln-
de Kenntnisse hinsichtlich der Möglichkeiten einer
effektiven Bearbeitung immer wieder zu unnötigen
und nicht unerheblichen Verzögerungen bei der  Ver-
fahrenserledigung, häufig auch zu Fristversäum-
nissen. Selbst erfahrene Sachbearbeiter/innen stoßen
in dem neuen gerichtlichen Massenverfahren immer
wieder auf unbekannte Verfahrenskonstellationen
und übersehen regelmäßig die vielen Möglichkeiten
der Effektivitätssteigerung, die dieses Verfahren bie-
tet. Häufig werden – aus Unkenntnis heraus – um-
ständlichere und zeitaufwendigere Wege zur Lösung
auftretender Probleme benutzt. Entsprechend infor-
mierte Mitarbeiter in den Kanzleien könnten die Ver-
fahren effektiver und schneller abwickeln und die Vor-
züge des automatisierten gerichtlichen Mahnverfah-
rens sofort nutzen.

Referent: Uwe Salten, Rechtspfleger beim
Amtsgericht Hagen u. Mitglied der
IT-Arbeitsgruppe „Automatisiertes
gerichtliches Mahnverfahren“.
Mitautor der beiden Fachbücher
„Gerichtliches Mahnverfahren und
Zwangsvollstreckung, Verlag Dr. Otto
Schmidt, Köln, „Erfolgreiches Mahnen
und Betreiben von Außenständen“,
Forum Verlag Herkert GmbH.

Datum: 19.06.2004
Zeit: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |

Saarbrücken

Seminargebühren:
Mitglied im SAV: 180 Euro (incl. MwSt)

Büroangestellte: 180 Euro (incl. MwSt)

Nichtmitglieder: 230 Euro (incl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Pausengetränke, Teilnahmebestätigung, Mittag-
essen. Die Getränke zum Mittagessen sind von
den Teilnehmern gesondert zu zahlen.

20. November 2004

Anwälte Seminar zur
Glaubwürdigkeit von Zeugen

Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit von Zeugen
gehört zwar zu den Aufgaben des Gerichts. Viele
Richter neigen dazu, den Zeugen häufig zu beschei-
nigen, dass sie einen guten Eindruck gemacht hät-
ten, und  deshalb einfach ihren Aussagen Glauben
zu schenken...
Aufgabe der Rechtsanwälte muss es sein, im Straf-
verfahren spätestens beim Plädoyer, im Zivilverfahren
spätestens in einem beweiswürdigenden Schriftsatz
anhand der Kriterienlehre zu entwickeln, warum ei-
ner Zeugenaussage zu glauben ist bzw. im umge-
kehrten Fall warum trotz möglicherweise eindeuti-
ger Zeugenaussage Bedenken bezüglich der Richtig-
keit der Aussage verbleiben müssen.

Referent: Richter am OLG Stuttgart
Dr. Helmut Hoffmann

Datum: 26.06.2004
Zeit: 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |

Saarbrücken

Seminargebühren:
Mitglied im SAV und < 2 Jahre: 200 Euro (incl. MwSt)

Mitglied im SAV und > 2 Jahre: 230 Euro (incl. MwSt)

Nichtmitglied: 270 Euro (incl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Skript, Teilnahmebestätigungen, Tagungs-
getränke, Mittagessen. Die Getränke zum
Mittagessen sind gesondert zu zahlen.

Für den Fachanwalt Strafrecht können 6 Zeit-
stunden gemäß § 15 FAO bescheinigt werden.

5. Juli 2004

Podiumsdiskussion „Fällt das
Rechtsberatungsgesetz?“

Teilnehmer: Prof. Dr. Hanns Prütting
RA JR Dr. Manfred Birkenheier
RA Dr. h.c. Ludwig Koch
Prof. Dr. Stephan Weth (Moderation)

Zeit / Ort: 19.00 Uhr | Haus der Ärzte | Fakto-
reistr. 4 | Großer Sitzungssaal | 10. Etage
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Seminare

9./10. Juli 2004

Intensivkurs
„Das neue Gebührenrecht“
– schwerpunktmäßig
für Rechtsanwälte

Referent: RA Wolfgang Madert, Moers
Datum: 9./10.07.2004
Zeit: Freitag ab 14.00 h bis ca. 18.00 Uhr,

Samstag ab 10.00 Uhr
Ort: Hotel la Résidence | Faktoreistr. 2 |

Saarbrücken

Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt!

Seminargebühren:
Mitglied im SAV < 2 Jahre:  229 Euro(incl. MwSt)

Mitglied im SAV > 2 Jahre:  249 Euro(incl. MwSt)

Nichtmitglied: 299 Euro (incl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Teilnehmerunterlagen, Teilnahmebestätigung,
Pausengetränke, Mittagessen am 2. Veranstal-
tungstag. Die Getränke zum Mittagessen sind
von den Teilnehmern gesondert zu zahlen.

3./4. September 2004

Intensivkurs „Gebührenrecht“
– schwerpunktmäßig
für Mitarbeiter

Referent: RA Wolfgang Madert, Moers
Datum: 03./04.09.2004
Zeit: Freitag ab 14.00 h bis ca. 18.00 Uhr,

Samstag ab 10.00 Uhr
Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |

Saarbrücken

Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt!

Seminargebühren:
Mitglied im SAV < 2 Jahre:  229 Euro(incl. MwSt)

Mitglied im SAV > 2 Jahre:  249 Euro(incl. MwSt)

Nichtmitglied: 299 Euro (incl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Teilnehmerunterlagen, Teilnahmebestätigung,
Pausengetränke, Mittagessen am 2. Veranstal

    tungstag. Die Getränke zum
      Mittagessen sind von den Teil
   nehmern gesondert zu zahlen.

24./25. September 2004

Unterhaltsrecht in der
anwaltlichen Praxis

Präsentiert wird der aktuelle Stand der Rechtspre-
chung zum gesamten Unterhaltsrecht, aber auch der
Meinungsstand in der Literatur. Vor allem erhalten
die Zuhörer aber Tipps und Tricks zum prozessual
effizienten Vorgehen, d.h. zur Durchsetzung und zur
Abwehr von Unterhaltsansprüchen. Die Referenten
bilden ein eingespieltes Team. Sie wechseln einan-
der im stündlichen Rhythmus ab und zeichnen sich
durch einen sehr lebhaften, freien Vortragsstil aus.

Referenten: Dr. K.-Peter Horndasch, Weyhe
und Jochen Duderstadt

Datum: 24./25.09.2004
Zeit: Freitag von 14.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr

Samstag von 9.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr

Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |
Saarbrücken

Seminargebühren:
Mitglied im SAV und < 2 Jahre: 290 Euro (incl. MwSt)

Mitglied im SAV und > 2 Jahre: 325 Euro (incl. MwSt)

Nichtmitglied: 360 Euro (incl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Pausengetränke, am 2. Veranstaltungstag ein Mit-
tagessen, die Getränke zum Mittagessen sind ge-
sondert zu zahlen, ein ausführliches Skript.

Teilnahmebestätigung gemäß § 15 FAO in Fami-
lienrecht über 10 Stunden.
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8. Oktober 2004

Recht der Strafverteidigung –
aktuelle obergerichtliche
Rechtsprechung

Strafzumessung, Kostentragungspflicht des Vertei-
digers, Terminsverlegungsanträge, Veletztenbeistand,
Verständigung in Strafsachen, Pflichtverteidigung,
Akteneinsicht, Geldwäsche, Verteidigerpost, Mehr-
fachverteidigung.

Referent: Dr. Jens Schmidt, Saarbrücken
Datum: 08.10.2004
Zeit: 14.00 Uhr bis ca. 18.20 Uhr
Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |

Saarbrücken

Seminargebühren:
Mitglied im SAV: 116 Euro (incl. MwSt)

Nichtmitglied: 150 Euro (incl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Pausengetränke.

Teilnahmebestätigung gemäß § 15 FAO in Strafrecht
über 4 Stunden.

5. November 2004

Seminarreihe
„Bautechnik für Juristen“

Im Rahmen dieser Seminarreihe beginnen wir mit
dem Thema:

 „Abdichtung insbesondere
von Kellern und Drainage“

Referent: Dipl. Ing. Bodo Weber, St. Wendel
Architekt und Sachverständiger bei
der IHK Saarland, bestellt für Schäden
an Gebäuden

Datum: 5. November 2004
Zeit: 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |

Saarbrücken

Seminargebühren:
Mitglied im SAV: 125 Euro (incl. MwSt)

Nichtmitglied: 150 Euro (incl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Tagungsunterlagen, Pausengetränke, Teilnahme-
bestätigung.

Seminare

Einladung
zum 7. gemeinsamen

Sommerfest
des SaarländischenAnwaltVereins e.V.
und des Saarländischen Richterbundes

„im Hinterhof der Justiz“   —   Freitag, 9. Juli 2004 ab 12.00 Uhr

Auch in diesem Jahr suchen wir helfende
Hände und Kuchenspenden.
Anmeldungen bitte über die Geschäftsstelle
des SaarländischenAnwaltVereins e.V.
Telefon: 0681/51202 oder Fax: 0681/51259,
E-Mail: info@saaranwalt.de

Essen und Getränke zu zivilen Preisen
Den Reinerlös erhält der Weiße Ring – Region Saarland
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Anmeldeformular

Absender: (Kanzleistempel/Name)

An die per Fax an:  06 81 / 5 12 59
SAV-Service GmbH
c/o SaarländischerAnwaltVerein e.V.
Landgericht Zi. 143
Franz-Josef-Röder-Str. 15

66119 Saarbrücken

Hiermit melde(n) ich/wir nachfolgende Person(en) zur Fortbildungsveranstaltung:

_____________________________________________ am: _________________________
(Seminartitel) (Datum)

an.

1. Person: ________________________________________________________

2. Person ________________________________________________________

Die Seminargebühr begleichen wir nach Erhalt der Rechnung, welche auch als Anmelde-
bestätigung gilt.
Stornogebühr: Sofern kein Ersatzteilnehmer genannt werden kann, fällt bei Stornierung des
Seminars 14 Tage vor Seminarbeginn eine Stornogebühr in Höhe von 50,00 Euro an.

Saarbrücken, den___________________________ _________________________________
Unterschrift

Seminare
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Rechtsanwältin,
30 Jahre
• sucht neuen Wirkungskreis in
Kanzlei, Unternehmen, Ver-
band, etc. – auch Teilzeit/Ur-
laubsvertretung.
• Berufserfahrung: 10 Monate.
• Beide Ex. befr., Verwaltungs-
hochschule Speyer. Interessen-
gebiete: AR, VwR, Soz.R, allg.
ZR, SR.
• Interesse an Fachanwalt und
beruflicher Weiterbildung.
• Sehr engagiert, belastbar, fle-
xibel

Telefon 01 72 / 6 56 21 25
und 0 68 31/ 8 23 36

erscheint am 24. August 2004
(Redaktionsschluss: 9. August 2004)

Rechtsanwältin,
seit 5 ½ Jahren in Saarbrücken.
tätig, zugelassen am Saarlän-
dischen OLG, motiviert und en-
gagiert, sucht Teilzeitstelle als
freie Mitarbeiterin. Tätigkeits-
schwerpunkte: Familienrecht,
allgemeines Zivilrecht, Arbeits-
recht, Strafrecht. Fachanwalts-
lehrgang Familienrecht.
Zuschriften unter

Chiffre 02/2004/1
an Brunner Werbung und Fotografie GmbH,
Kaiserslauterner Str. 40, 66123 Saarbrücken






